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VI-150g-2a

Bebauungsplan VI-150g-2a
für das Grundstück Schöneberger Straße 21A/22

im Bezirk Friedrichshain Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg

Entwurf zu den frühzeitigen Beteiligungen
gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB
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siehe Nebenzeichnung 2

Textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung
1.1 Im urbanen Gebiet sind die Ausnahmen gem. § 6a Abs. 3 der Baunutzungsverordnung nicht 

Bestandteil des Bebauungsplans.
1.2 Im urbanen Gebiet sind mindestens 30 % und höchstens 70 % der zulässigen Geschossfläche 

für Wohnungen zu verwenden.

2. Maß der baulichen Nutzung
2.1 Als zulässige Grundfläche wird die im zeichnerischen Teil festgesetzte überbaubare 

Grundstücksfläche festgesetzt.
2.2 Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Nebenanlagen im Sinne des § 14 

der Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 
die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 
überschritten werden.

2.3 Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als 
Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen Treppenräume und einschließlich ihrer 
Umfassungswände mitzurechnen.

2.4 Ausnahmsweise können einzelne Dachaufbauten bis zu einer Höhe von 3,2 m über der 
Oberkante Decke des darunterliegenden Vollgeschosses zugelassen werden. Dies gilt nicht 
für das zulässige oberste Vollgeschoss.

3. Weitere Arten der Nutzung
3.1 Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzung.
3.2 Im urbanen Gebiet sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen Stellplätze und 

Garagen unzulässig. Dies gilt nicht für Tiefgaragen.

4. Immissionsschutz/Luftreinhaltung
4.1 Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen im urbanen Gebiet

- in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen in mindestens einem 
Aufenthaltsraum,

- in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen in mindestens der Hälfte der 
Aufenthaltsräume

durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche Maßnahmen gleicher 
Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein 
Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei 
mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird.

4.2 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL 
als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn 
sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeldioxiden, Stickstoffoxiden und Staub 
bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen 
von Heizöl EL sind.

5. Grünfestsetzungen
5.1 Im urbanen Gebiet sind mindestens acht gebietstypische, standortgerechte, mittelkronige 

Laubbäume mit einem Mindestumfang von 18 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang 
nachzupflanzen.

5.2 Im urbanen Gebiet sind mindestens 35 % der Dachflächen zu begrünen. Die Bepflanzungen 
sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind die zu begrünenden Dachflächen als 
Retentionsdächer zur Rückhaltung von Niederschlagswasser auszubilden.

5.3 Das im urbanen Gebiet anfallende Niederschlagswasser ist vollständig durch Mulden- oder 
Mulden-Rigolensysteme oder andere Maßnahmen gleicher Wirkung zurückzuhalten und zu 
versickern.

6. Sonstige Festsetzungen
6.1 Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und 

baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.

Hinweise:
Die Regelungen zum förderfähigen Wohnraum und weiteren Bestandteilen des Berliner Modells der 
kooperativen Baulandentwicklung sind Gegenstand des städtebaulichen Vertrags zu diesem 
Bebauungsplan.
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Der Bebauungsplan wurde in der Zeit vom                                   bis einschließlich                                          öffentlich ausgelegt.
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan am                                    beschlossen.

Berlin, den

Bezirksamt Friedrichshain - Kreuzberg von Berlin
Abteilung für Bauen, Planen und Facility Management

Stadtentwicklungsamt
Fachbereich Stadtplanung

Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs.1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 3 Satz 1 und § 11 Abs.1
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Fachbereichsleiter Stadtplanung

Abteilung für Bauen, Planen und Facility Management
Bezirksamt Friedrichshain - Kreuzberg von Berlin

Aufgestellt: Berlin, den

Berlin, den

Bezirksbürgermeisterin  Bezirksstadtrat

Die Verordnung ist am                            im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S.                   verkündet worden.

 zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Bezirksamt Friedrichshain - Kreuzberg von Berlin

 Stadtentwicklungsamt                                                                                             Stadtentwicklungsamt

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.

Zugrunde gelegt ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom

14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist und die Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom

14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.
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